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Der neue Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung
(DStV e. V.) – ein Segen für die Steuerberaterschaft!
RA/FAStR StB Dr. Björn Demuth1

Schon lange weilen Steuerberater und Anwälte nicht
mehr auf der Insel der Glückseligen. Die Zahl der Zu-
lassungen nimmt stetig zu, die Komplexität der Fälle
steigt, ohne dass standardmäßig die Vergütung an-
gehoben wurde, die Zahl der zugelassenen Syndici-
Berater2 wächst und neuerdings drängen weitere
Berufsgruppen – nunmehr legal – in einzelne Betäti-
gungsfelder.3 So ist es nach neuester Rechtsprechung
und Gesetzeslage Banken, Versicherungen oder Mak-
lern gestattet, gewisse rechtliche und steuerliche Fra-
gen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfül-
lung ihrer Tätigkeit mit abzudecken. Dies gibt Anlass,
über Ausweitungen der Berufstätigkeit in andere Be-
reiche nachzudenken. Zwischenzeitlich hat die Steuer-
beraterschaft erste Schritte in diese Richtung unter-
nommen4 und Spezialisierungen ausgebildet und
gefördert. Der Vorstand des Deutschen Steuerberater-
verbandes (DStV e. V.) hat für den Bereich der verein-
baren Tätigkeiten am 5. 12. 2006 Richtlinien des Deut-
schen Steuerberaterverbandes zur Anerkennung von
„Fachberatern (DStV e. V.)“ beschlossen, die inzwi-
schen mehrfach aktualisiert wurden. Bisher konnten
Berufsangehörige Fachberaterbezeichnungen für sie-
ben verschiedene Fachgebiete erwerben:
– Rating
– Sanierung und Insolvenzverwaltung
– Internationale Rechnungslegung
– Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung
– Unternehmensnachfolge
– Mediation
– Controlling und Finanzwirtschaft.
Die Bundessteuerberaterkammer hat sodann Fach-
berater für Vorbehaltsaufgaben etabliert, u. a. den
Fachberater für internationales Steuerrecht.5 Am
27. 1. 2009 hat der Vorstand des DStV nunmehr einen
weiteren Fachberater für vereinbare Tätigkeiten, den
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV
e. V.), eingeführt.6 Ansporn zu diesem neuen Fachbera-
ter mag auch eine Untersuchung der DATEV eG über
„Die Rolle des Steuerberaters in der privaten Vermö-
gensanlage- und Finanzplanung“ gewesen sein, die im
Rahmen eines Vortrags vorgestellt wurde.7

Diese Entwicklung drängt dazu, die Möglichkeiten und
Geschäftschancen des Themas „Vermögensberatung“
durch Steuerberater genauer unter die Lupe zu neh-
men.

I . Der neue Fachberater – das Anforderungs-
prof i l

1. Was ist vorgesehen und welche Kenntnisse
sind dazu erforderl ich?

Der neue Fachberater soll besondere (theoretische)
Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen in der Fallbera-
tung nachweisen können, um den Titel führen zu dürfen.

Dazu sind Kenntnisse in folgenden Bereichen nachzuwei-
sen:8

• Finanz- und erfolgswirtschaftliche Analyse
– Kennzahlenanalyse
– Investitionsrechnung
– Unternehmensbewertung

• Grundlagen der Finanzierungs- und Vermögensbera-
tung
– Natürliche Personen und Unternehmen
– Private Finanzplanung und private Vorsorgepla-

nung
– Asset Allocation
– Portfoliotheorie (Optimierung des Wertpapier-

depots)
– Spezielle Anlageformen (Rentenversicherung,

Lebensversicherung, Immobilien)
– Strategisches Investieren
– Erfassung des Risikoprofils des Auftraggebers

• Grundlagen des Bankrechts
– Kreditwesengesetz
– Erlaubnispflichtige Tätigkeiten
– Bankvertrag und Geschäftsbedingungen
– Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

1 Der Autor ist Partner bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart mit einer Spezia-
lisierung auf Steuern und Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Er
gibt heraus das aktuell im Stollfuß Verlag Bonn erschienene Werk „Pri-
vatvermögen“.

2 Seit Inkrafttreten des Achten Steuerberatungsänderungsgesetzes am
12. 4. 2008 ist es Steuerberatern nach § 58 Satz 2 Nr. 5a StBerG mög-
lich, den Beruf des Steuerberaters mit dem Beruf eines steuerlich täti-
gen Angestellten zu kombinieren, vgl. hierzu Rid, Der Syndikus-Steuer-
berater, BB 2008, BB-Special Berufsrecht, Beilage zu Heft 11 S. 10 ff.;
Römermann, Der Syndikus-Steuerberater, Stbg 2008 S. 310 ff.; Pestke,
Der Syndikus-Steuerberater – Grundlagen und Perspektiven in Cars-
tens/Flick/von Loeper, Steuerberaterhandbuch, Berufsrecht, S. 296
(März 2008); Ruppert, Der Syndikus-Steuerberater – Neue Möglichkei-
ten für Steuerberater, DStR 2008 S. 2184 ff.; Ehlers/Henze, Der Syndi-
kus-Steuerberater und seine Problemfelder, NWB 3/2009 S. 148 ff.

3 Vgl. hierzu Rechtsdienstleistungsgesetz, in Kraft getreten am
1. 7. 2008, BGBl. I 2007 S. 2840; BGH vom 11. 11. 2004, I ZR 213/01,
NJW 2005 S. 969 – „Testamentsvollstrecker“ und BVerfG vom
29. 7. 2004, 1 BvR 737/00, NJW 2004 S. 2662 – „unentgeltliche
Rechtsberatung“.

4 Die Bundessteuerberaterkammer hat in das Leitbild vom 12. 6. 2006, in
dem das Berufsbild und das Leistungsspektrum des Steuerberaters be-
schrieben wird, folgenden Passus aufgenommen: „Die Beratung in pri-
vaten Vermögensangelegenheiten, die betriebswirtschaftliche Beratung
sowie die Durchführung von gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen
sind weitere wesentliche Tätigkeiten.“ (Leitbild des steuerberatenden
Berufs, http://www.steuerberater-perspektiven.de/).

5 Der Fachberater bspw. für internationales Steuerrecht gibt Steuerbera-
tern die Möglichkeit auf ihr Fachgebiet hinzuweisen. Immer mehr Unter-
nehmen agieren grenzüberschreitend und sehen sich mit Fragen des
internationalen Steuerrechts konfrontiert. Die Beratungspraxis im Be-
reich Internationales Steuerrecht gewinnt daher stetig an Bedeutung.
Die Voraussetzungen zum Erwerb des Fachberatertitels ergeben sich
aus der Fachberaterordnung. Für weitere Informationen vgl. http://
www.bstbk.de/.

6 Vgl. Stbg 2009 S. 144
7 Vortrag zum 8. Norddeutschen Bankentag am 22. 7. 2007 von Siegbert

Rudolph, Vorstandsmitglied der DATEV eG, abgedruckt im „Skript“ des
8. Norddeutschen Bankentages, S. 119 bis 144.

8 Anlage 8 zu den Richtlinien des Deutschen Steuerberaterverbandes zur
Anerkennung von „Fachberatern (DStV e. V.)“ vom 2. 2. 2009.
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– Verkauf von Forderungen
– Kreditvertragsrecht
– Kreditsicherungsrecht
– Leasing und Factoring

• Grundlagen des Kapitalanlagerechts
– Anlageformen
– Anlageberatung und Anlagevermittlung
– Vermeidung von haftungsrechtlichen Risiken
– Anlagerisiken bei Immobilien
– Vermögensverwaltungsvertrag
– Rechtsstellung des Aktionärs
– Depotgeschäft
– Investmentgeschäft
– Konsortial- und Emmissionsgeschäft

• Anlagenanalyse
– Schiffsbeteiligungen
– Geschlossene und offene Immobilienfonds
– Geschlossene und offene Aktienfonds
– Finanzinstrumente

– Derivate
– Optionen
– Futures
– Swaps
– Forwards
– Warenkontrakte

• Vermögens- und Finanzplanung im Zusammenhang
mit Erbschaft und Schenkung
– Zivilrechtliche Gestaltungsformen
– Steuerliche Besonderheiten

• Zivilrechtliche Haftungsfragen und strafrechtliche
Aspekte
– Geldwäsche
– Insidergeschäfte
– Emmissions- und Kapitalanlagebetrug
– Untreue

2. Wie sieht die Ausbi ldung aus?

Der Nachweis der genannten besonderen theoretischen
Kenntnisse in diesem Fachgebiet wird durch die erfolg-
reiche Teilnahme an einem Fachlehrgang erbracht. Der
Fachlehrgang muss – ohne Berücksichtigung der Leis-
tungskontrollen – eine Mindestdauer von 120 Zeit-
stunden in allen relevanten Bereichen dieses Fachgebiets
umfassen. Die Befugnis zum Führen der Bezeichnung
eines „Fachberaters für Vermögens- und Finanzplanung
(DStV e. V.)“ setzt weiterhin voraus, dass die erfolgreiche
Teilnahme an dem beschriebenen Fachlehrgang durch
mindestens zwei unter Aufsicht angefertigte schriftliche
Klausurarbeiten, die sämtlich bestanden sind, mit einer
Gesamtbearbeitungszeit von mindestens 270 Minuten
nachgewiesen wird. Auch nach Erlangung der Fachbera-
terbezeichnung (DStV e. V.) ist der Steuerberater ver-
pflichtet, durch kontinuierliche Fortbildung seine theore-
tischen Kenntnisse auf dem Fachgebiet zu erhalten und
ständig fortzuentwickeln.9

3. Welche praktischen Erfahrungen werden
erwartet?

Wie bei den Fachberaterbezeichnungen im Bereich der
Vorbehaltsaufgaben wird den praktischen Erfahrungen
auch beim Fachberater für Vermögens- und Finanzpla-
nung (DStV e. V.) ein hoher Stellenwert beigemessen. Zu
berücksichtigen ist aber, dass es sich bei den Aufgaben-
stellungen im Bereich der vereinbaren Tätigkeiten meist
um Gesamtprojekte handelt, die eine Vielzahl von Einzel-
fragen umfassen und dass deshalb der Begriff eines
„Falles“ nicht mit dem gleichgesetzt werden kann, was
beispielsweise in der Fachberaterordnung für Vorbehalts-
aufgaben oder in der Fachanwaltsordnung unter einem
„Fall“ verstanden wird. Unter einem Fall im Sinne der
Fachberaterrichtlinien des DStV sind komplexere Vor-
gänge zu verstehen. Mit dem Nachweis von zwei Fällen
kann nach dreijähriger Zulassung der praktische Nach-
weis geführt werden.10 Die nachzuweisenden praktischen
Fälle müssen entweder

• eine Beratung,

• eine Gutachtertätigkeit oder

• eine sonstige Tätigkeit

auf dem Gebiet der Vermögens- und Finanzplanung sein.

4. Ab wann sol l der neue Fachberater auf dem
Markt anwendbar sein?

Die ersten Lehrgänge für den Bereich Vermögens- und Fi-
nanzplanung werden vom Deutschen Steuerberaterinsti-
tut e. V. und seinen beteiligten Mitgliedsverbänden in Ko-
operation mit Fachseminare von Fürstenberg angeboten
und beginnen bereits im Mai 2009 in Köln und Frankfurt
am Main sowie im Juni 2009 in Bremen und München.11

5. Welche Tät igkeiten lassen sich damit
ausüben?

Ganz besonders spannend ist die Frage, wie der Steuer-
berater von dem neuen Fachberatertitel profitieren kann.
Jedem dürfte eine große Zahl von Themen einfallen, die
für die eigene Mandantschaft von großem Interesse sein
dürften und die noch nicht oder zumindest nicht so offen-
siv in der bisherigen Praxis unterbreitet wurden. Das
fängt mit der Überprüfung von Anlageprodukten auf tat-
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9 Die Fortbildungsverpflichtung erstreckt sich auf mindestens eine jähr-
liche Veranstaltung (als Zuhörer oder als Dozent). Alternativ kann der
Fachberater auf dem Fachgebiet wissenschaftlich publizieren. Die Ge-
samtdauer der Fortbildung darf aber zehn Zeitstunden nicht unter-
schreiten. Der Fachberater hat diese Fortbildungsverpflichtung dem
DStV jährlich bis zum 31. 3. für das vorangegangene Jahr zu melden.
Vgl. § 5 der Richtlinie des Deutschen Steuerberaterverbandes zur Aner-
kennung von „Fachberatern (DStV e. V.)“ vom 5. 12. 2006 i. d. F. vom
24. 3. 2009.

10 Vgl. § 3 Abs. 1a der Richtlinie des deutschen Steuerberaterverbandes
zur Anerkennung von „Fachberatern (DStV e. V.)“ vom 5. 12. 2006 in
der Fassung vom 24. 3. 2009. Alternativ kann nach § 3 Abs. 1b auch
mit fünf nachgewiesenen Fällen eine fehlende Zulassungszeit ersetzt
werden.

11 Vgl. www.dstv.de.
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sächliche Risiken und Chancen an und geht hin bis zur
umfassenden Vermögensplanung und -optimierung ein-
schließlich Finanzierungsberatung.

Beispiel 1:

Ein bisher sehr erfolgreicher Unternehmer, der sein
gesamtes Vermögen in den Betrieb gesteckt hat und
für die dortigen Kredite persönlich haftet, ist, was
den Betriebszahlen entnommen werden kann, auf
Grund der Finanzkrise in ein wirtschaftlich schweres
Fahrwasser geraten.

Hier bietet sich eine persönliche Beratung an, nicht nur
um die finanzielle Situation und etwaige betriebswirt-
schaftlich erforderliche Maßnahmen zu besprechen, son-
dern auch die persönliche Vermögenssituation zu disku-
tieren und wie eine persönliche Absicherung getroffen
werden kann (sog. Asset Protection).12 Dabei stellen
sich Fragen nach

• der kompletten Umfinanzierung und Neustrukturie-
rung der Sicherheiten für die Banken einschließlich
Konzeptionierung und Verhandlungsführung;

• dem Abschluss einer insolvenzfesten Rentenver-
sicherung und Absicherung der betrieblichen Pen-
sionszusage;

• dem Abschluss einer D&O-Versicherung;

• der Einschaltung eines Interims- oder Turnaround-
Managers;

• der Überprüfung des Ehevertrages;

• dem legalen Aufbau eines persönlichen Vermögens-
stockes (dies sollte insbesondere vor einer Krise ge-
nerell als Absicherungsinstrument erfolgen);

• der Prüfung einer legalen Übertragung des persönli-
chen Eigenheims auf den Ehegatten mit Widerrufs-
vorbehalten und Vieles mehr.13

Beispiel 2:

Kürzlich hat ein Mandant den elterlichen Betrieb ver-
kauft und einen zweistelligen Millionenbetrag erzielt.

Hier bieten sich ebenfalls vielfältige Beratungsansätze:

Es muss das gesamte Spektrum der Vermögensanlage-
beratung durchlaufen werden, beginnend mit der Fest-
legung der kurz-, mittel- und langfristigen Anlageziele,
der strategischen Ausrichtung der gesamten Familie, Erb-
schaftsteueroptimierungsüberlegungen, laufende Be-
steuerungsoptimierung, Diversifizierung der Anlagestruk-
tur, Absicherung des Familienvermögens nach Asset-
Protection-Gesichtspunkten und Vieles mehr. Hinzu tre-
ten die laufende und regelmäßige Überprüfung der An-
lagen und ggf. erforderliche Vermögensumschichtungen.

Beispiel 3:

Die Tochter eines bisher beratenen Mandanten teilt
nach dem Tod ihrer Mutter mit, sie habe Informatio-
nen erhalten, dass nicht versteuerte Gelder im Aus-
land lägen. Wie soll sie sich verhalten?

Hier ist zunächst oberstes Gebot, eine steuerstrafrecht-
liche Verfolgung zu vermeiden. Zudem ist der Berater
gehindert, weiter für die Erbin oder den Erblasser die
steuerlichen Deklarationen zu fertigen, wenn die nicht ver-
steuerten Vermögensanlagen nicht nachdeklariert wür-
den. Zudem stellt sich die Frage, ob die bisherigen Vermö-
gensanlagen, die zumeist nur unter dem Gesichtspunkt
der Steuerverheimlichung verwaltet wurden, zukünftig
einer anderen Anlagestruktur zugeführt werden sollten.

Beispiel 4:

Eine vermögende Mandantin erwähnt gegenüber
ihrem Steuerberater, sie plane, eine neue Immobilie
in Florida zu erwerben. Erste Angebote lägen auf
dem Tisch und ihre Hausbank habe bereits eine
Finanzierung zugesagt.

Bei dieser Ausgangslage könnte der Steuerberater in ver-
schiedener Weise reagieren. Als erfahrener Vermögens-
berater mit entsprechendem Netzwerk wird er insbeson-
dere folgende Fragen stellen:

• Hat die Mandantin bereits mit einem Immobilien-
experten die Werthaltigkeit der Immobilie verifiziert?

• Liegen der Mandantin verschiedene Finanzierungsan-
gebote vor?

• Wurde die Liquidität zwischen Mieteinnahmen aus
der Immobilie, Einkommen und Kapitaldienst abgegli-
chen?

• Wurde ein Worst-Case-Szenario erstellt und abge-
klärt, dass das Risiko nicht das Gesamtvermögen
der Mandantin gefährdet?

• Ist überprüft worden, ob die Investition steuerlich
(insbesondere erbschaftsteuerlich) vorteilhafter
über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft
getätigt werden sollte?

• Ist die Gewichtung des Immobilienvermögens zum
Gesamtvermögen und die Gesamtrisikostruktur über-
prüft worden?

• Ist geklärt worden, welche erbrechtlichen Fragen die
Auslandsimmobilie aufwirft?14

12 Asset Protection ist der Schutz von Vermögenswerten vor Haftung und
einem sich daraus ergebenden Zugriff der Gläubiger. Dabei besteht die
Gefahr eines Gläubigerzugriffs auf das Vermögen im Wege der Zwangs-
vollstreckung, wenn für eigene oder fremde Verbindlichkeiten gehaftet
wird. Vgl. im Einzelnen Hosser in Demuth, Privatvermögen, Fach 5 A
Kapitel IV „Asset Protection“.

13 Generell ist das Reagieren in der Krise eines Unternehmens weitaus
schwieriger als in guten Zeiten, zumal eine strafrechtlich bewährte
Gläubigerbegünstigung oder anfechtbare Handlungen zu befürchten
sind. Insofern gehört es zu einer ganzheitlichen Vermögensberatung,
auf Risiken und risikovermeidende Strukturen frühzeitig hinzuweisen
und eine entsprechende Vermögensdiversifizierung zu empfehlen. Im
Einzelnen vgl. Schöttner in Demuth, Privatvermögen, Fach 5 A Kapitel V
„Sonstige Besonderheiten“.

14 Nach dem Recht von Florida gilt für die Vererbung von dort belegenen
Immobilien das Erbrecht von Florida. Ein deutsches Testament wäre da-
nach grundsätzlich ebenso unbeachtlich wie eine angeordnete Testa-
mentsvollstreckung. Grundsätzlich tritt eine sog. Nachlassspaltung
ein, die besondere Probleme in der Nachlassabwicklung auslösen
kann. Vgl. im Einzelnen Blum in Demuth, Privatvermögen, Fach 5 B Ka-
pitel IV „Übersicht erbrechtlicher Anknüpfungspunkte“.
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Beispiel 5:

Ein sehr vermögender deutscher Unternehmer mit
Wohnsitz in der Schweiz beabsichtigt, sein unter-
nehmerisches Vermögen vorrangig gemeinnützigen
Zwecken zuzuwenden, möchte aber auch seine Kin-
der und den Ehegatten bedenken und sicherstellen,
dass Pflichtteilsansprüche nicht geltend gemacht
werden. Die Ehefrau ist aber französische Staatsbür-
gerin und eines der Kinder lebt in England.

Auch hier stellen sich vielfältige Fragen, etwa:

• Wäre eine Doppelstiftung oder eine gemeinnützige
Stiftung gepaart mit einer Familien-GbR denkbar, um
die Erbschaftsteuer zu reduzieren, aber die Einkunfts-
quelle teilweise der Familie zu belassen?

• Welche erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Fra-
gen treten durch die internationalen Besonderheiten
in der Familie auf? Reicht ein Pflichtteilsverzicht nach
deutschem Recht? Wie wirkt sich das internationale
Güterrecht auf die Erbansprüche des Ehegatten aus?

• Sollte das Vermögen umstrukturiert werden, bevor es
in eine Stiftungsstruktur überführt wird?

• Wie kann die Liquidität der Familie dauerhaft sicher-
gestellt und von den Unternehmensrisiken abgekop-
pelt werden?

• Kann die endgültige Struktur bereits zu Lebzeiten er-
richtet werden oder ist der Liquiditätsbedarf und die
erforderliche Finanzierungskraft dann gefährdet?

Diese Fälle quer durch verschiedene Vermögenssituatio-
nen zeigen, dass es nicht nur zahlreiche steuerliche und
rechtliche Aspekte, sondern auch eine Fülle diese teilweise
überlagernde anlagenspezifische oder Finanzierungs-
fragen gibt, die ohne entsprechende Kenntnisse nicht an-
gesprochen würden und damit keine für den Mandanten
optimale Lösung ermöglichen. Nur durch diesen ganzheit-
lichen Beratungsansatz unter Einbeziehung von Betriebs-
und Privatvermögen lässt sich ein optimales Ergebnis er-
zielen. Dazu ist der Steuerberater – zumindest als Projekt-
manager – zusammen mit geeigneten Netzwerkpartnern
ohne Weiteres ein guter Ansprechpartner. Es eröffnen
sich somit eine Fülle neuer oder ergänzender Tätigkeits-
möglichkeiten zu dem bisherigen Betätigungsfeld.

Das Spektrum möglicher Tätigkeiten ist somit sehr breit
und dürfte auch von dem persönlichen Ausrichtungs-
schwerpunkt und vorhandenen Netzwerk abhängig sein.
Der eigenen Kreativität, neue Mandate und Mandanten
mit dem Fachberatertitel zu akquirieren, dürften somit
nur das Steuerberatungs- und Rechtsberatungsgesetz,
das sonstige Berufsrecht,15 Haftungsfragen16 oder die
eigenen Kenntnisse eine Grenze setzen. Diese Grenzen
sind aber eher weiter als enger, wenn die gesamte Aus-
bildung erfolgreich absolviert wurde.

6. Welcher Versicherungsschutz besteht?

Gleichwohl ist das Thema Haftung nicht nur von den eige-
nen Kenntnissen, der Präzision der eigenen Arbeit, dem

Stand der Beratungstechnik und der abgeschlossenen
Honorar- und Haftungsvereinbarung abhängig, sondern
auch von der Frage, ob die Tätigkeit als solche von der
abgeschlossenen Versicherung umfasst ist. Hier ist nach
derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die Versiche-
rer für Fachberater und solche, die es werden wollen,
eine entsprechende Zusatzklausel anbieten.

I I . Mit wem wird konkurriert und wie sieht
das Marktumfeld aus?

Historisch gesehen wurde das Themenfeld der Anlagebe-
ratung ausschließlich von Banken abgedeckt. Der Bera-
tungsumfang beschränkte sich zumeist schlicht auf die
Empfehlung einzelner Produkte, etwa Einzelaktien, fest-
verzinsliche Wertpapiere und später auch Investment-
fonds. Erste Konkurrenz erhielten die Banken von freien
Vermögensberatern, die entweder als Selbständige in
dem Netzwerk von Banken oder Versicherungen, später
auch unabhängig, zumeist in eigenen Netzwerken, tätig
wurden und aus denen sich einzelne sehr große Unter-
nehmen wie die MLP AG oder AWD AG herausbildeten.
Der Beratungsumfang erweiterte sich zumeist um Ver-
sicherungsprodukte, so dass neben der schlichten Ver-
mögensanlage auch die Absicherung eine zunehmende
Bedeutung erlangte. Daneben bildeten sich einzelne
„Spezialboutiquen“ heraus, die sich durch Konzentration
auf einzelne Produkte, zumeist Schiffs-, Immobilien- oder
Spezialfonds, hervortaten. Angetrieben durch die Quali-
tätsbedürfnisse großer Privatvermögen und internationa-
ler Banken wurde die Breite der Beratung zunehmend grö-
ßer und die umfassende Gesamtplanung von Vermögen
nebst entsprechender Risikodiversifizierung begann
ihren Siegeszug, der diverse Family Offices17 hervor-
brachte. Damit ist heute die ganzheitliche Beratung von
Vermögen in den Vordergrund gerückt. Dies wird dadurch
belegt, dass Ausbildungsgänge zum Financial Planer oder
Certified Financial Planer regen Zulauf finden.18 Zudem
helfen computergestützte Beratungsprogramme,19 Inter-
netplattformen und Netzwerke von Spezialisten, um den
Anforderungen der Kunden gerecht werden zu können.
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15 So darf ein Steuerberater bspw. keine gewerbliche Tätigkeit ausüben
oder Provisionen annehmen. Vgl. hierzu auch Will-Brinkmann in De-
muth, Privatvermögen, Fach 2 B Kapitel I „Beratungsfelder betriebliche
Gestaltungsberatung und private Vermögensplanung im Spannungsfeld
gewerblicher Betätigung“.

16 Bei der Vermögensberatung der Mandanten können für Steuerberater
Haftungsrisiken auf verschiedenen Ebenen auftreten. Zu unterscheiden
ist insbesondere in Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben und
Verstöße gegen die gegenüber dem Mandanten bestehenden zivilrecht-
lichen Pflichten. Vgl. im Einzelnen Balzer in Demuth, Privatvermögen,
Fach 2 B Kapitel II „Haftung des Steuerberaters bei Pflichtverstößen“.

17 Unter Family Office wird im Allgemeinen ein umfassendes Dienstleis-
tungsangebot für vermögende Familien, inhabergeführte Mittelstands-
unternehmen und Stiftungen verstanden. Vereinfachend können Family
Offices als organisatorische und exklusive Einheit verstanden werden,
die wohlhabenden Privatpersonen bei der Wahrnehmung ihrer vermö-
gensrelevanten und privaten Aufgaben zur Seite stehen. Vgl. Rombach
in Demuth, Privatvermögen, Fach 3 F Kapitel III „Das Family Office“.

18 Vgl. Schneider in Demuth, Privatvermögen, Fach 3 A Kapitel VII „Natio-
nale und internationale Qualitätszertifikate“.

19 Vgl. z. B. die Softwareprogramme der Fa. Instrumenta. Diese haben sich
auf das Klientel des Fachberaters spezialisiert (www.instrumenta.de).
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Das gilt vor allem für international aufgestellte Ver-
mögen, die insbesondere steuerliche und rechtliche Be-
sonderheiten zu beachten haben. In diesem Tätigkeitsbe-
reich haben die Steuerberater bekanntlich eine ihrer
Domänen, so dass sie für die Vermögensberatung beson-
ders prädestiniert sind. Dies war wohl auch einer der An-
lässe, den Steuerberatern dieses Feld erschließen zu hel-
fen, indem offensiv durch den Fachberater (DStV e. V.)
der Zugang zu der komplexen und umfassenden Thematik
auf breiterer Front eröffnet wird. Hintergrund dafür mag
gewesen sein, dass Banken, Makler und Versicherungs-
unternehmen auf Grund der jüngeren BGH-Rechtspre-
chung20 zunehmend steuerliche und rechtliche Aspekte
in ihrer Beratung mit abdecken dürfen und damit in die
hergebrachten Themenfelder der Steuerberater eindrin-
gen.

Derzeit konkurrieren Landes-, Privat- und internationale
Großbanken ebenso wie Versicherungen, Makler, diverse
kleinere und große freie Beratungsunternehmen oder In-
vestmentgesellschaften ohne eigene Produkte um die
Gunst des vermögenden Kunden und Family Offices um
Großkunden. Dabei wirkt teilweise der persönliche steu-
erliche Berater mit, oft allerdings nur, indem er die Ergeb-
nisse des letzten Jahres für die Steuererklärung verarbei-
tet oder bestenfalls, indem er vor Abschluss der Anlage
kurz deren steuerliche Risiken beleuchten darf. Dies be-
absichtigt der neue Ausbildungsgang zu ändern.

I I I . Welche Geschäftschancen eröffnen sich?

Die besondere Chance des Steuerberaters ist, dass er der
(zumeist langjährige) Vertraute des Mandanten ist und
dessen Bedürfnisse, Familienverhältnisse und Interessen
recht gut beurteilen und überblicken kann.21 Ein ganz ent-
scheidendes zusätzliches Plus ist, dass der Steuerberater
nicht produktbezogen beraten muss, um seine Vergütung
zu erlangen, wie die meisten Anlageberater oder Bankmit-
arbeiter, sondern er kann völlig neutral Chancen, Risiken
und Bedürfnisse des Kunden miteinander in Einklang
bringen und seine objektive und neutrale Position dabei
vertrauenswürdig einsetzen. Das Bedürfnis der Mandan-
ten dürfte für solche Services zwischenzeitlich besonders
hoch sein, denn der Zulauf von Kunden zu unabhängigen
Vermögensanlageberatern steigt. Ursache hierfür ist
nicht zuletzt die aktuelle Vertrauenskrise des Finanz-
marktes. Der Mandant sucht nach Halt und Vertrauen.
Da liegt es nahe, dass er sich seinem steuerlichen Bera-
ter auch in Vermögensfragen anvertraut, wenn dieser ihm
hierfür eine Handreichung gibt. Mit anderen Worten: Der
Zeitpunkt für die Einführung des neuen Vermögensbera-
ters könnte nicht besser sein. Der Kunde hat einen enor-
men Bedarf für professionelle Anlageberatung und ver-
trauenswürdige Hilfestellung, und der Steuerberater
kann dieses Marktvakuum optimal füllen.

Grund zum Übermut dürfte diese Ausgangslage aber
nicht geben. Es ist nicht damit getan zu erklären, dass

nun zum Beratungsspektrum auch die Anlageberatung
gehört. Vielmehr ist der Aufbau eines umfassenden
Know-hows erforderlich, um das Vertrauen der Mandan-
ten nicht zu enttäuschen. Nur wenn Qualität und Profes-
sionalität der Beratung das Vertrauen rechtfertigen, wird
der neue Fachberater eine echte „Erfolgsstory“. D. h., der
DStV e. V. und die Steuerberaterkammern werden Wert
darauf legen müssen, dass schwarze Schafe in den
Steuerberaterkreisen keinen Flurschaden auslösen und
das keimende Pflänzchen des Fachberaters für Ver-
mögens- und Finanzplanung (DStV e. V.) gefährden, der
DStV in Bezug auf die Verleihung der entsprechenden
Bezeichnung, die Steuerberaterkammern in Bezug auf
die Einhaltung des Berufsrechts durch Steuerberater, die
auf diesem Gebiet tätig werden. Es dürfte allseitiges In-
teresse daran bestehen, durch Erreichen eines hohen
Standards das Vertrauen der Mandanten zu rechtfertigen
und auf Dauer eine feste Position in der Vermögensanla-
geberatung zu sichern. Niemand sollte aber glauben,
dass Banken oder Versicherungen oder freie Berater
ihren Platz in der Anlageberatung dadurch verlieren oder
gar überflüssig werden. Die Konkurrenz wird vielmehr
steigen, aber bekanntlich belebt Konkurrenz das Ge-
schäft und Qualität hat sich dabei immer durchgesetzt.

Damit der Erfolg gewiss ist, ist jedem angehenden ver-
mögensberatenden Steuerberater zu empfehlen, sein ur-
eigenes Geschäft der steuerlichen Beratung nicht zu ver-
nachlässigen, denn Anlageberatung ohne Steuerberatung
macht keinen Sinn. Es wäre verfehlt, nur Vorsteuerrendi-
ten zu vergleichen. Kreative Lösungen zum Vermögens-
erhalt und -ausbau werden immer gefragt sein. Daneben
spielen betriebswirtschaftliche Fragen wie Liquiditätspla-
nung eine zunehmende Rolle. So wird der steuerliche Be-
rater nicht nur Firmenkunden, sondern auch vermögende
Privatkunden durch entsprechende Services professio-
nell unterstützen können. Dazu hat u. a. auch die DATEV
eG bereits neue Programmkomponenten für Finanz-
analyse entwickelt.22

IV. Woher kann der Steuerberater das
erforderl iche Know-how bekommen?

Grundlage des Wissens wird sicherlich für die meisten
angehenden Vermögensberater aus dem Kreise der
Steuerberater der neue Fachberater für Vermögens- und
Finanzplanung (DStV e. V.) und die dazu erforderliche
theoretische Wissensvermittlung sein. Daneben wird es

20 Vgl. u. a. BGH vom 11. 11. 2004, I ZR 213/01, NJW 2005 S. 969 –
„Testamentsvollstrecker“.

21 Vortrag von Siegbert Rudolph, „Skript“ des 8. Norddeutschen Banken-
tages, S. 119 ff, insbes. 131 ff. Hier wird unter Bezugnahme auf eine
Studie von Klöpfer, Marketing für die Private Finanzplanung, 1999,
S. 88 ff., beschrieben, welche Erwartungen die Kunden an eine private
Finanzplanung haben. Dazu gehört die Liquidität, steuerliche Aspekte
und Altersvorsorge sowie der Überblick über die finanzielle Situation.
Erst danach kommt das Thema Erhöhung der Rendite. Dies zeigt, dass
der Steuerberater auch von den Kundenpräferenzen her ein naheliegen-
der Vermögensberater ist.

22 Vortrag von Siegbert Rudolph, „Skript“ des 8. Norddeutschen Banken-
tages, S. 140.
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unausweichlich sein, Netzwerke zu bilden, in denen the-
menübergreifend mit Anwälten, Banken, Versicherungen
und Spezialisten Gedankenaustausch, Weiterbildung,
Produktentwicklung sowie Fallbearbeitung betrieben
werden kann. Ferner wird die regelmäßige Weiterbildung
durch Vorträge und Literatur zwingend sein, um die erfor-
derliche Beratungsqualität leisten zu können. Außerdem
kann nur durch den regelmäßigen Nachweis der Fortbil-
dung die Bezeichnung des Fachberaters (DStV e. V.) ge-
führt werden.

Da nicht jeder Berater in jedem Thema die absolute Tiefe
aufweisen kann, ist es empfehlenswert, ein Standard-
Kompendium zum Thema vorzuhalten, um zügig und über-
blicksartig den Zugang auch zu noch nicht so vertrauten
Themen zu erlangen. Hierzu erschienen bislang nur we-
nige Werke.23 Wichtig an einem solchen Kompendium
ist, dass es regelmäßig überarbeitet wird, denn nur so
kann den vielen Veränderungen von Marktumständen
und Rechtslage sowie den sich verändernden Anforderun-
gen der Mandanten ausreichend Rechnung getragen wer-
den. Ebenso wichtig ist, dass an dem Kompendium Exper-
ten aus allen relevanten Professionen mitwirken, denn
nur so wird sichergestellt, dass die Informationen auch
tatsächlich aktuell und auf höchstem Niveau bereit-
stehen.

V. Ausbl ick

Der neue Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung
(DStV e. V.) soll und wird den Steuerberatern neue Ge-
schäftsfelder eröffnen und das dazu erforderliche Know-
how vermitteln. Auch die DATEV eG hat bereits ihre Un-
terstützung und Begleitung der neuen Tätigkeiten zuge-
sagt.24 Innovative Steuerberater werden sich bei ihren
Mandanten schnell das notwendige Vertrauen auch für
das neue Themenfeld verdienen und damit ihre Ge-
schäftstätigkeit ausbauen können. Von einem Alleingang
ohne Netzwerk wird abgeraten. Dafür sollten regelmäßige
Weiterbildung und objektive und neutrale Beratung der
Mandanten im Fokus jedes neuen Vermögensberaters
stehen. Dann wird der Vorstoß des DStV e. V. eine echte
„Erfolgsstory“ für die Steuerberaterschaft und dürfte zur
Sicherung und voraussichtlich sogar zum Ausbau deren
Position als Berater des Vertrauens der Mandanten bei-
tragen.

B E R U F S R E C H T / B E R U F S S T A N D

Unternehmensberatung als Zukunftschance für Steuerberater?

Prof. Dr. Axel Pestke bespricht das Buch „Steuerberater als erfolgreiche Unternehmensberater von KMU-Mandanten“

von Hans Volkmann, Bad Doberan, 2009, ISBN 978-3-00-025990-6

Seit langem wird dafür geworben, dass sich Steuerbe-
rater dem Gebiet der Unternehmensberatung bzw. der
betriebswirtschaftlichen Beratung zuwenden. Gerade
auch die berufsständischen Organisationen setzen
sich dafür ein. Dennoch werden heute durchschnitt-
lich gerade einmal 3 % des Honorars von Steuerbera-
tern in diesen Bereichen verdient (DStV Praxenver-
gleich 2007).
Wurde und wird hier auf das falsche Pferd gesetzt?
Stehen der Besetzung dieses Tätigkeitsfeldes durch
Steuerberater unüberwindbare Hindernisse entgegen?
Oder stellt die Hinwendung zu diesem Gebiet im Ge-
genteil eine der wenigen Zukunftschancen dar, die
Steuerberatern „noch bleibt“?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich das jüngst erschie-
nene Buch von Hans Volkmann mit dem Titel „Steuer-
berater als erfolgreiche Unternehmensberater von
KMU-Mandanten“, welches lesenswert ist und hier vor-
gestellt und besprochen werden soll.

Das Buch gliedert sich in zwei große Teile: Im Teil I wer-
den die Bedeutung und das Know-how der Unterneh-
mensberaterbranche behandelt, im Teil II wird dargelegt,
welche Rolle der Steuerberater im Bereich der Unterneh-
mensberatung spielen kann und wie – d. h. auch unter
welchen Bedingungen – er entsprechende Aktivitäten er-
folgreich zu gestalten vermag.

Das Buch richtet sich an Steuerberater in klassischen
(großen, mittleren, kleinen und kleinsten) Steuerbera-
tungskanzleien. Untersucht wird u. a., wie Steuerberater
vom Know-how der klassischen Unternehmensberater
profitieren können, was für und was gegen Unterneh-
mensberatung durch Steuerberater spricht, auf welchen
Beratungsfeldern Bedarf besteht, was Spezialisierung
und Standardisierung bringen, welche Konzepte, Metho-
den und Software-Produkte für Steuerberater geeignet
sind und wie die Vertrags-, Honorar- und Versicherungs-
fragen, die sich im Zusammenhang mit der Unterneh-

23 Dem Autor ist nur das von ihm als Loseblattvariante herausgegebene
Kompendium „Privatvermögen“ aus dem Jahre 2008, zwischenzeitlich
in 3. Ergänzungslieferung, bekannt. Zu einzelnen Themen gibt es zusätz-
lich tiefer greifende Literatur, die aber nur punktuell und nicht in einer
360 Grad-Sicht das gesamte Themenfeld beleuchtet.

24 Vortrag von Siegbert Rudolph, „Skript“ des 8. Norddeutschen Banken-
tages, S. 119 bis 144.
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